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Bangladesch

Stand:

Januar 2025 Gesamtbericht

I. Vorbemerkungen

1 Staatsbezeichnung
Volksrepublik Bangladesch

2 Bezeichnung der Staatsangehörigen (der Staatsangehörigkeit)
Bangladescher/Bangladescherin (bangladeschisch)

3 Staatsgebiet, Einwohner
Die Volksrepublik Bangladesch liegt umrahmt vom östlichen Teil Indiens am

Golf von Bengalen im Mündungsgebiet der Flüsse Ganges und Brahmaputra.
Bis 1971 gehörte das jetzige Staatsgebiet unter der Bezeichnung Ostpakistan zur
Islamischen Republik Pakistan. Die Unabhängigkeit wurde am 26. 3. 1971 ausge-
rufen.

Hauptstadt von Bangladesch ist Dhaka.
Bangladesch, mit einer Fläche von knapp 150000 km2 nicht einmal halb so

groß wie Deutschland, ist mit über 174 Mio. Einwohnern der am dichtesten
besiedelte Flächenstaat der Erde (über 1100 Menschen/km2). Nach Schätzungen
soll Bangladesch 2050 fast 215 Mio. Einwohner haben.

Etwa 90% der Bevölkerung sind Muslime (überwiegend Sunniten), 8,5% sind
Hindus; daneben gibt es kleine Minderheiten von Buddhisten, Christen, Parsen,
Sikhs, Jainas, Bahais und anderen Glaubensgemeinschaften.

Wichtigste Sprache und Amtssprache ist Bengalisch, das ca. 98% der Bevölke-
rung als ihre Muttersprache angeben. Als Verkehrssprache ist vor allem in der
Ober- und Mittelschicht sowie in urbanen Zentren Englisch weit verbreitet.
Hierneben herrscht mit zahlreichen anderen lokalen Sprachen und solchen von
ethnischen Minderheiten eine ausgeprägte Sprachenvielfalt.

4 Rechtsquellen1

4.1 Allgemeine Regeln

a) Allgemeine Hinweise
Das personenstandsbezogene Familienrecht von Bangladesch ist grundsätz-

lich interreligiös bzw. -personal gespalten (wegen der Rechtsspaltung des Inter-

1 Deutsche Übersetzung der bis 2010 erlassenen Gesetze auf dem damaligen

Stand in IEK-Weishaupt, Bangladesch.
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nationalen Privatrechts siehe unten III) und weitgehend nicht kodifiziert2. Dies
betrifft vor allem die Bereiche Eheschließung, Ehescheidung, Unterhaltsver-
pflichtungen sowie Sorgerecht und Vormundschaft für Kinder3.

Grundsätzlich ist das Recht der jeweiligen Religionsgemeinschaft (Gesetze
für einzelne Glaubensgemeinschaften sowie nicht kodifiziertes Recht) maßge-
bend, welcher der Betroffene angehört. Staatliche Vorschriften gelten entweder
für die gesamte Bevölkerung (»General Law«) oder nur für bestimmte Bevölke-
rungsgruppen; sie gehen in jedem Fall vor. Aus der nachstehenden Auflistung
der Rechtsquellen (siehe unten 4.2–4.6) ergibt sich der jeweilige Geltungsbe-
reich.

Da die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe muslimischen Glaubens ist,
spielt das islamische Recht eine hervorgehobene Rolle in Bangladesch. Aber
auch islamisches Recht gilt in Bangladesch nicht aus sich heraus, sondern stets
nur aufgrund eines Gesetzes, das den religiösen Regelungen Rechtsverbindlich-
keit zuschreibt4.

An der Grenze zu Indien und Myanmar kommt für Teile der dort lebenden
Bevölkerung – soweit sie keine Muslime sind – Gewohnheitsrecht (Stammes-
recht) zur Anwendung; in der nachfolgenden Darstellung wird auf diese Beson-
derheit nicht eingegangen.

Nach der Unabhängigkeit Bangladeschs 1971 blieben die bestehenden pakis-
tanischen Gesetze grundsätzlich in Kraft5, wie auch bereits 1947 bei der Erlan-
gung der Unabhängigkeit Pakistans die britisch-indischen Gesetze grundsätz-
lich weiter galten.

Die nachstehend aufgeführten Gesetze und Verordnungen (siehe 4.2–4.6)
sind zum Teil mehrfach geändert worden.
b) Innerstaatliches Kollisionsrecht

Gehören Personen unterschiedlichen Religionsgemeinschaften an, ist für
die Rechtsanwendung das interreligiöse Kollisionsrecht zu beachten; diese
Rechtsgrundsätze bestehen weitgehend aus Richterrecht. Konfliktfälle treten in
der Regel bei der Eheschließung auf, wenn die künftigen Ehegatten nicht dersel-
ben Religionsgemeinschaft angehören. Im Kindschaftsrecht ist eine unter-
schiedliche Religionszugehörigkeit der Eltern kaum von Bedeutung, da das Be-
kenntnis des Vaters dominiert. Grundsätzlich gilt für glaubensverschiedene

2 Elwan, Gutachten Bangladesch, in: Menhofer/Otto (Hrsg.), Gutachten zum

ausländischen Familien- und Erbrecht 2005, S. 117.

3 Chowdhury, Muslim Family Law in Bangladesh: Resistance to Secularisation, in:

Maclean/Eekelaar (Hrsg.), Managing Family Justice in Diverse Societies 2013,

S. 263.

4 Elwan (Fn. 2 ) a. a. O.

5 Elwan (Fn. 2) S. 119; Chowdhury (vorletzte Fn.) a. a. O. The Bangladesh

(Adaptation of Existing Laws) Order No. 48 of 1972, abzurufen unter: http://

bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-388.html (zuletzt abgerufen am 1. 11. 2024).
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Ehen, dass sich die Eheschließung, die rechtlichen Ehebeziehungen und die
Auflösung einer Ehe nach dem Recht richten, nach dem die Ehe geschlossen
wird bzw. wurde; siehe auch unten VI 1.2. Ist nur einer der künftigen Ehegatten
Muslim, setzt sich das muslimische Recht in jedem Fall durch.

4.2 Vorschriften für die gesamte Bevölkerung

Staatsangehörigkeitsgesetz (The Citizenship Act) vom 13. 4. 1951 (StAG)6

Verordnung über die Staatsangehörigkeit (vorläufige Bestimmungen) Nr. 149
vom 15. 12. 1972 (The Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order), zu-
letzt geändert durch Gesetz Nr. 58/1990 (StAngV)7

Ausführungsbestimmungen zur Staatsangehörigkeit (vorläufige Bestim-
mungen) 1978 (Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Rules), zuletzt
geändert durch Gesetz Nr. 58/1990 (ABStAngV)8

Erbgesetz (Succession Act) vom 30. 9. 1925 (SA)9

Zivilprozessgesetzbuch (Civil Procedure Code) von 1908 (CPC)10

Volljährigkeitsgesetz (Majority Act) vom 2. 3. 1875 (MjA)11

Gesetz über Vormünder und Mündel (Guardians and Wards Act) vom
21. 3. 1890 (GWA)

Gesetz zur Beschränkung der Kinderehe (Child Marriage Restraint Act) vom
27. 2. 2017 (CMRA)

Gesetz über ausländische Eheschließungen (Foreign Marriages Act) vom
23. 10. 1903 (FMA)12

Familiengerichtsgesetz (Family Courts Act 2023, FCA)
Gesetz über die Registrierung von Geburten, Todesfällen und Eheschließun-

gen (Births, Deaths and Marriages Registration Act) vom 8. 3. 1886 (BDMRA)13

6 Abzurufen unter: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-242.html (zuletzt

abgerufen am 3. 1. 2025).

7 Englische Fassung abzurufen unter: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-

423.html (zuletzt abgerufen am 5. 12. 2024).

8 Englische Fassung unter: https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/

1978/en/49614 (zuletzt abgerufen am 5. 11. 2024).

9 Englische Fassung unter: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-138.html (zuletzt

abgerufen am 3. 12. 2024).

10 Englische Fassung unter: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-86.html (zuletzt

abgerufen am 3. 12. 2024).

11 Englische Fassung unter: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-33.html

(zuletzt abgerufen am 3. 12. 2024).

12 Englische Fassung unter: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-83.html

(zuletzt abgerufen am 3. 12. 2024).

13 Englische Fassung unter: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-56.html (zuletzt

abgerufen am 3. 12. 2024).
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4.3 Gesetz für mehrere Bevölkerungsgruppen

Sonderehegesetz (Special Marriage Act) vom 22. 3. 1872 (SMA)14

4.4 Vorschriften für Muslime

Gesetz über die Anwendung des muslimischen (Sharia-) Rechts (Muslim Per-
sonal Law-Shariat-Application Act) vom 7. 10. 1937 (MPLA)15

Verordnung über das Familienrecht der Muslime (Muslim Family Laws Ordi-
nance) vom 2. 3. 1961 (MFLO)

Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über das Familienrecht der
Muslime (Muslim Family Laws Rules) vom 10. 7. 1961 (MFLR)

Gesetz über die Registrierung muslimischer Eheschließungen und Scheidun-
gen (Muslim Marriages and Divorces Registration Act) vom 24. 7. 1974
(MMDRA)16

Ausführungsbestimmungen über die Registrierung von muslimischen Ehe-
schließungen und Scheidungen (Muslim Marriages and Divorces Registration
Rules) vom 1. 7. 1975 (MMDRR)

Gesetz über die Auflösung muslimischer Ehen (Dissolution of Muslim Mar-
riages Act) vom 17. 3. 1939 (DMMA)

4.5 Gesetze für Hindus

Gesetz über die erneute Eheschließung von Hindu-Witwen (Hindu Widow’s
Remarriage Act) vom 25. 7. 1856 (HWRA)

Gesetz über die Beseitigung von Ehehindernissen unter Hindus (Hindu Mar-
riage Disabilities Removal Act) vom 22. 11. 1946 (HMDRA)

Gesetz über die Registrierung von Hindu-Ehen (Registration of Hindu Mar-
riage Act) vom 24. 9. 2012 (RHMA)

4.6Gesetze für Christen

Gesetz über die Eheschließung von Christen (Christian Marriage Act) vom
18. 7. 1872 (CMA)

Ehescheidungsgesetz (Divorce Act) vom 26. 2. 1869 (CDA)

14 Englische Fassung unter: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-25.html

(zuletzt abgerufen am 13. 12. 2024).

15 Englische Fassung unter: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-173.html

(zuletzt abgerufen am 1. 11. 2024).

16 Englische Fassung unter: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-476.html

(zuletzt abgerufen am 5. 12. 2024).


